
Platzordnung des  „MSC Raceway“ Ruppendorf

1.   Die Modellsportanlage Ruppendorf  „MSC Raceway“ ist Eigentum des 
Modellsportclub Höckendorf e.V.

Diese Modellsportanlage soll allen Automodellsport Begeisterten zur Verfügung stehen.   
Damit alle lange Freude an der Anlage haben, bitten wir euch diese Anlage pfleglich und der Platzordnung 
entsprechend zu behandeln

2. Die Benutzung der Rennstrecke ist nur mit ferngesteuerten Elektroautos gestattet.
Jegliches Fahren mit Verbrennungsmotoren ist strengstens verboten und führt zum sofortigen Platzverweis. 
Das Befahren der Rennstrecke mit Skatbords, Fahrrädern und Motorrädern ist ebenso strengstens verboten.
Verstöße gegen diese Regeln werden wegen Besitzstörung außerdem zur Anzeige gebracht.
Achtung die Modellsportanlage wird Videoüberwacht!

3.  Die Benutzung der Rennstrecke sowie das Betreten der gesamten Modellsportanlage erfolgt auf eigene 
Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder!

4. Zuschauer müssen außerhalb der Umzäunung bleiben. Das Betreten der Rennstrecke ist für Zuschauer 
grundsätzlich verboten. Eltern haften für ihre Kinder!

5. Auf dem Gesamten Gelände der Modellsportanlage ist das Rauchen und der Umgang mit offenem Feuer 
verboten. Ausnahmen sind zwei gekennzeichnete Raucherbereiche.

6. Mitglieder des MSC Höckendorf können die Anlage kostenlos benutzen.

Für Gastfahrer gilt folgende Regelung:

- Gastfahrer können die Rennstrecke gegen eine Tagesgebühr von 5 EUR (pro Fahrer) benutzen.
- Um das Bezahlverfahren für alle so einfach wie möglich zu halten gibt es eine Kasse des Vertrauens.
- Dazu wird die Tagesgebühr in einen mit Name, Wohnanschrift und Autonummer versehenen 

Briefumschlag getan und in den vorhandenen Schlitz gesteckt.
- Es werden täglich Stichproben der Kasse und Fahrer durchgeführt.
- Verstöße zu dieser Regelung werden mit einem dauerhaften Streckenverbot geahndet!
Achtung die Modellsportanlage wird Videoüberwacht!

7. Vor Inbetriebnahme des Senders ist der Nutzer verpflichtet seinen Sendekanal auf eine mögliche 
Doppelbelegung zu prüfen. Es sind ausschließlich die in Deutschland gesetzlich erlaubten Frequenzen 
zulässig.

8. Der MSC Höckendorf übernimmt grundsätzlich keine Haftung bei Unfällen auf der Modellsportanlage.

9. Die Nutzungszeiten sind von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr.  Außerhalb der Zeiten wird der Strom abgeschalten und 
das Training ist einzustellen.
Da die Modellsportanlage innerhalb einer Ortschaft liegt ist unnötiger Lärm zu vermeiden. Laute Musik ist 
verboten.

10. Die Vorhanden Anlagen (Fahrerstand, Fahrerlager, Arbeitstische) sind sorgsam zu behandeln. Die 
Modellsportanlage muss in dem Zustand wieder verlassen werden wie sie vorgefunden wurde.  Es wird kein 
Müll hinterlassen. Jeder nimmt seinen anfallenden Müll wieder mit. Müllbeutel können gekauft werden. 

11. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Platzordnung oder grober Fahrlässigkeit ist es jedem Vorstandsmitglied 
erlaubt ein Betretungsverbot auszusprechen. Den Anweisungen von Vereinsmitgliedern ist in jedem Fall Folge 
zu leisten.

12. Bei vom Verein organisierten Modellsportveranstaltungen können einzelne Punkte außer Kraft gesetzt werden.

13. Änderungen vorbehalten.

Ruppendorf, den 15.05.2010           Der Vorstand des MSC Höckendorf e.V.


